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Gut besuchter Feuerwehrhock
Gut besucht war der Feuerwehrhock der Feuerwehr Kappel-Grafenhausen. Neben Speisen und Getränken lud am
Samstag auch die musikalische Unterhaltung von Bea Krumbachner zum Verweilen ein. Im Jubiläumsjahr durfte das 
Duett mit Rainer Robol "Gemeinsam sind wir Kappel" nicht fehlen. Einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr gab es
bei einer Vorführung der technischen Gerätschaften zur Menschenrettung.

Eine kleine Besonderheit gab es
mit der Versteigerung von Fund-
fahrrädern und ausgedienten
Gerätschaften der Gemeinde.

Der Erlös kam der Jugendfeuer-
wehr zu Gute, die sich über eine
stolze Summe im Kässchen freuen
konnte.

Zahlreiche Interessenten warfen
zuvor einen Blick auf die Gerät-
schaften und die Fahrräder. Die
Versteigerung wurde von Förster
Bernhard Göppert durchgeführt.

Dieser machte zunächst auf die
Regularien aufmerksam, ehe die
Gegenstände unter dem Hammer
landeten.Gebot um Gebot wurde
abgegeben, so wechselten fast
sämtliche Gerätschaften ihren 
Besitzer.

Geringer war das Interesse an den
Fundrädern, die zumeist nicht
fahrbereit waren. Dennoch konn-
ten auch hier einige Fahrräder zu
Gunsten des Feuerwehrnach-
wuchses versteigert werden. Die Versteigerung wurde von Förster Bernhard Göppert durchgeführt.

Auch für die Unterhaltung der
Jüngsten war mit verschiedenen
Spielen gesorgt
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Wichtige Rufnummern - Informationen - Notdienste
Feuerwehr Notfallrettung 1 12
Kommandant Hilmar Singler 66 17
Stellvertr. Kommandant Timo Hilß 0171 / 42 86 797
Feuerwehrgerätehaus Kappel-Grafenhausen 7 82 22
Feuerwehrgerätehaus Fax 86 62 65
Polizei Notruf 1 10
Polizeiposten Ettenheim 44 69 50
Bezirksschornsteinfegermeister 0 78 24/5 38
Erdaushubdeponie OT Kappel 0781 / 805-96 00
Mi. u. Do. 8 – 12:30 und 13 – 16:45 Uhr
Kompostierungsanlage Wittenweier 0 78 24 / 38 49 o. 24 84
Di. + Do. 13:30–18:00 Uhr, Sa. 8:30–12:30 Uhr
Gas Badenova 0 18 02/76 77 67
netze BW, Rheinhausen 08 00/3 62 94 77
Tierkörperbeseitigung 0 77 74/ 9 33 90
Vergiftungsinformationszentrale 07 61/1 92 40
Telefonseelsorge 0 800 111 0 111
Arzt-Notdienst 116 117
Zahnarzt-Notdienst 0 18 03/22 25 55-11
Apotheken-Notdienst 0 800 /228 228-0
Hilfen für Schwangere in Not 0 800 /00 66 737
Krankentransporte 0781/1 92 22
Krankenhaus Ettenheim 43 00
Krankenhaus Lahr 0 78 21/93-0
Nachbarschaftshilfe 86 53 74
Sprechstd. Förderverein Sen.-Wohnanlage 
Grafenhausen, Kirchstraße 70,  Do. 17 – 18 Uhr 86 53 74

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Kappel-Grafenhausen. Verantwortlich f. d. Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung: Bürgermeister Jochen Paleit, f. d. übrigen Inhalt: Andlauer, Kappel. 
Druck und Verlag: Rathausstr. 13, 77966 Kappel-Grafenhausen, Tel. 0 78 22/71 41, Fax 0 78 22/7 60 10, E-Mail: Andlauer-Druck@t-online.de, ©  Andlauer Druck u. Verlag

Vertrieb: Badenkurier GmbH, Ruster Str. 8, 77975 Ringsheim, Tel. 0 78 22/44 62-17; Kopien und sonstige Reproduktionen nur mit Genehmigung des Verlags, für Druckfehler keine Haftung.

Apotheken-Notdienst
Samstag, 21.09.2019: Marien-Apotheke, Ettenheim

Sonntag, 22.09.2019: Stadt-Apotheke, Lahr

Kindergarten St. Cyprian und Justina  OT Kappel 64 36
Kindergarten Regenbogen OT Kappel 86 54 64
Kindergarten Blumenwiese OT Kappel 86 733 38
Kindergarten Sonnenschein  OT Grafenhausen 65 98

Rathaus Kappel - Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo. + Do.: 13:30 - 16:30 Uhr 

Di. + Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr Mi.: 13:30 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Haupt- und Finanzverwaltung:
Mo. - Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr Mi.: 16:00 - 18:00 Uhr 
Bürgermeister/Sekretariat (Frau Kohler/Frau Lehmann) 863-10
Zentrale/Bürgerbüro/Melde-/Passamt/Rente (Frau Kocon) 863-00 
Hauptamtsleiter (Herr Kunz) 863-14
Hauptamt (Herr Fischer) 863-21
Ordnungs-/Personalamt (Frau Dürr) 863-13
Standesamt/Grundbuch-Einsichtsstelle (Frau Barz) 863-22
Friedhöfe/Liegenschaften (Frau Wacker) 863-17
Technisches Bauamt (Frau Klingner) 863-26
Bauverwaltung (Frau Trotter) 863-28
Rechnungsamt/Haushaltsplan
Buchführung/Anliegerbeiträge (Herr Zeller) 863-16
Grund-/Gewerbe-/Hundesteuer/Wasser- u.
Entwässerungsgebühren (Frau Frosch) 863-15
Gemeindekasse (Frau Schießle) 863-12
Gemeindekasse (Frau Beckert) 863-24
Förster (mittwochs 17-18 Uhr) (Herr Göppert)  0175 5928380
Faxnummer 863-18
Rathaus Grafenhausen - Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo.:          8:00 - 12:00 Uhr           Di.:         13:30 - 18:00 Uhr
Mi. - Fr.:   8:00 - 12:00 Uhr
Zentrale/Bürgerbüro/Melde-/Passamt/Rente (Frau Lehmann) 8633-41
Förster (dienstags 17-18 Uhr) (Herr Göppert)  0175 5928380
Faxnummer 8633-46
Wassermeister OT Kappel und OT Grafenhausen 78 06 03
Wassermeister Wasserversorgungsverband 86 58 53

Kath. Pfarrbüro Grafenhausen 62 62
Sprechstunden: Mi. 16:00 - 17:30 Uhr
Kath. Pfarrbüro Kappel 62 71
Sprechstunden: Mi. 14:30 - 15:30 Uhr
Zentrales Pfarrbüro SE Rust 86 148 - 00
Telefonsprechzeiten: Mo. bis Fr. von 9 - 11 Uhr
Evang. Pfarramt Mahlberg 0 78 25 / 93 82
Bürozeiten: Di. 9 - 11 Uhr;  Mi. 15 - 16 Uhr

Wir gratulieren

Sonntag, 22.09.2019

Frau Elisabeth Thien-Benz zum 70. Geburtstag

Der Jubilarin die besten
Glückwünsche und alles Gute.

Jochen Paleit
Bürgermeister 

Fundsachen - Ortsteil Kappel

1 VW-Autoschlüssel

1 Halskette 

Fundsachen
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Bebauungsplan "Oberfeld" - 2. Änderung
Inkrafttreten des Bebauungsplans und der Erlass ört-
lichen Bauvorschriften für den Bereich der 2. Ände-
rung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhausen
hat am 16.09.2019 in öffentlicher Sitzung die 2. Änderung
des Bebauungsplans "Oberfeld" und den Erlass der örtli-
chen Bauvorschriften für den Bereich der 2. Änderung im
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB als jeweils
selbstständige Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem
Kartenausschnitt:

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans
"Oberfeld" umfasst das Flurstück 4900/1 im Ortsteil Kap-
pel vollständig und hat eine Größe von 733 m2. Es wird im
Norden von der Verkehrsfläche der Heinrich-Beiser-Straße,
im Westen von der Hebelstraße und im Osten und Süden
von der angrenzenden Wohn- und Mischgebietsbebauung
begrenzt. Das Plangebiet ist heute ungenutzt und liegt als
Wiesenfläche brach.
Die 2. Änderung des Bebauungsplans "Oberfeld" und
der Erlass der örtlichen Bauvorschriften für den 
Bereich der 2. Änderung treten mit dieser Bekannt-
machung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Die 2. Änderung des Bebauungsplans "Oberfeld" und die
für den Bereich der 2. Änderung erlassenen örtlichen Bau-
vorschriften können einschließlich ihrer Begründung im
Rathaus der Gemeinde Kappel-Grafenhausen, Rathaus-
straße 2, Bauamt während der üblichen Dienststunden
eingesehen werden. Jedermann kann die Bebauungs-
planänderung, die örtlichen Bauvorschriften und ihre 
Begründung einsehen und Auskunft über ihren Inhalt ver-
langen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen
zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich 

werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 Ge-
mO BW Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der GemO BW oder auf Grund der
GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung,
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenü-
ber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist
des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jedermann diese Verletzung
geltend machen. 
Kappel-Grafenhausen, den 19.09.2019

Jochen Paleit
Bürgermeister

SATZUNG
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen über die Ver-
längerung der Veränderungssperre für den Geltungs-
bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans "Ober-
garten III" im Ortsteil Kappel
Auf Grundlage der §§ 14, 16, 17 und 18 des Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 03.11.2017
(BGBI. I S. 3634) i.V.m. der GemO vom 24.07.2000 (GBl. 
S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19.06.2018 (GBI. S. 221) hat der Gemeinderat
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen am 16.09.2019 
folgende Veränderungssperre als Satzung beschlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung
Zur Sicherung der städtebaulichen Zielsetzungen für den
Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans "Obergarten
III" der Gemeinde Kappel-Grafenhausen wurde eine Ver-
änderungssperre angeordnet.
Die am 28.09.2017 in Kraft getretene Veränderungssperre
für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungs-
plans "Obergarten III" wird um 1 Jahr verlängert.

Amtliche Bekanntmachungen
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§ 2 Räumlicher Geltungsbereich der Verände-
rungssperre
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
umfasst den gesamten Geltungsbereich der 1. Änderung
des Bebauungsplans "Obergarten III" 

§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen der Verände-
rungssperre (§ 14 BauGB)
1. Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssper-
re dürfen:
a. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.
b. Erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Verände-
rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.
2. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde.
3. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben,
von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Aus-
führung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre
hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht
berührt.
4. In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Ver-
änderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden,
wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen. Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

§ 4 Inkrafttreten
Die Satzung über die Anordnung der Verlängerung der
Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekannt-
machung nach § 16 Abs. 2 BauGB in Kraft.

§ 5 Geltungsdauer
Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17
BauGB maßgebend. Die Veränderungssperre tritt in jedem
Fall außer Kraft, wenn der Bebauungsplan, dessen Siche-
rung sie dient, in Kraft getreten ist.
Die Veränderungssperre kann während der üblichen
Dienststunden beim Bürgermeisteramt Kappel-Grafen-
hausen im Ortsteil Kappel, Rathausstraße 2, 77966 Kap-

pel-Grafenhausen eingesehen werden. Jedermann kann
die Veränderungssperre einsehen und über den Inhalt
Auskunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2, Satz 2 und 3 i.V.m. 
§ 44 Abs. 4 BauGB über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Eine Verlet-
zung der in § 214 Abs. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, sowie beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o.a.
Verfahrens- und Formvorschriften nicht innerhalb eines
Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der Geltend-
machung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, darzulegen. Nach § 4 Abs. 4 der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) gilt
die Satzung, sofern sie unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der GemO oder auf Grund der 
GemO ergangenen Bestimmungen zu Stande gekommen
ist, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind.
2. der Bürgermeister dem Beschluss gem. § 43 der GemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat und wenn 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung die
Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.
Kappel-Grafenhausen, den 19.09.2019

Jochen Paleit, Bürgermeister

SATZUNG
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen über die Ver-
längerung der Veränderungssperre für den Gel-
tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans
"Hubfeld IV" im Ortsteil Grafenhausen
Auf Grundlage der §§ 14, 16, 17 und 18 des Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 03.11.2017
(BGBI. I S. 3634) i.V.m. der GemO vom 24.07.2000 (GBl.
S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19.06.2018 (GBI. S. 221) hat der Gemeinderat
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen am 16.09.2019 
folgende Veränderungssperre als Satzung beschlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung
Zur Sicherung der städtebaulichen Zielsetzungen für den
Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans "Hubfeld IV"
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen wurde eine Verände-
rungssperre angeordnet. Die am 28.09.2017 in Kraft ge-
tretene Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 
1. Änderung des Bebauungsplans "Hubfeld IV" wird um 
1 Jahr verlängert. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich der Verände-
rungssperre
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
umfasst den gesamten Geltungsbereich der 1. Änderung
des Bebauungsplans "Hubfeld IV".
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§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen der Verände-
rungssperre (§ 14 BauGB)
1. Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre dürfen:
a. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden. 
b. Erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Verände-
rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.
2. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde.
3. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben,
von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Aus-
führung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre
hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht
berührt.
4. In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Ver-
änderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden,
wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen. Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

§ 4 Inkrafttreten
Die Satzung über die Anordnung der Verlängerung der
Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekannt-
machung nach § 16 Abs. 2 BauGB in Kraft.

§ 5 Geltungsdauer
Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17
BauGB maßgebend. Die Veränderungssperre tritt in jedem
Fall außer Kraft, wenn der Bebauungsplan, dessen Siche-
rung sie dient, in Kraft getreten ist. Die Veränderungs-
sperre kann während der üblichen Dienststunden beim
Bürgermeisteramt Kappel-Grafenhausen im Ortsteil Kap-
pel, Rathausstraße 2, 77966 Kappel-Grafenhausen einge-
sehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Auf 
die Vorschriften des § 18 Abs. 2, Satz 2 und 3 i.V.m. § 44 
Abs. 4 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, sowie beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn die Verlet-
zung der o.a. Verfahrens- und Formvorschriften nicht
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) gilt die Satzung, sofern sie unter Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO
oder auf Grund der GemO ergangenen Bestimmungen 
zu Stande gekommen ist, ein Jahr nach dieser Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind.
2. der Bürgermeister dem Beschluss gem. § 43 der GemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat und wenn 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung die
Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.
Kappel-Grafenhausen, den 19.09.2019

Jochen Paleit, Bürgermeister

Baden-Württemberg
Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung Umwelt

NATURA 2000-Managementplan für das
FFH-Gebiet 7712-341 Taubergießen, Elz
und Ettenbach mit den Vogelschutzge-
bieten 7712-401 Rheinniederung Sas-
bach - Wittenweier, 7712-402 Elzniede-
rung zwischen Kenzingen und Rust
und 7712-403 Johanniterwald
- Bekanntgabe der Endfassung 12.09.2019 -
Für die Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes 
"NATURA 2000" werden im Auftrag der Regierungspräsi-
dien nach und nach Managementpläne (MaP) erstellt. 
Mit Hilfe dieser Managementpläne soll der Schutz und die
Erhaltung der in NATURA 2000-Gebieten vorkommenden
Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie umgesetzt
werden.
Der Managementplan für das FFH-Gebiet 7712-341 
Taubergießen, Elz und Ettenbach mit den Vogelschutzge-
bieten 7712-401 Rheinniederung Sasbach - Wittenweier, 
7712-402 Elzniederung zwischen Kenzingen und Rust und
7712-403 Johanniterwald" ist fertiggestellt und steht 
ab 10.09.2019 zum Download bereit unter:

http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/
servlet/is/44926/

Er kann zu den ortsüblichen Öffnungszeiten beim
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– Landratsamt Ortenaukreis, Untere Naturschutzbehörde
Badstraße 20, 77652 Offenburg 

– Landratsamt Emmendingen, Untere Naturschutzbehörde
Bahnhofstraße 2 - 4, 79312 Emmendingen

– Regierungspräsidium Freiburg, Referat Naturschutz und
Landschaftspflege, Bissierstraße 7, 79114 Freiburg

eingesehen werden. Eine vorherige Terminabsprache ist zu
empfehlen.
Die wichtigsten Ansprechpartner beim Landratsamt Or-
tenaukreis für die Umsetzung des Managementplans sind:
– Untere Naturschutzbehörde , Herr Hans-Jürgen Kiefer 

Badstraße 20, 77652 Offenburg, Tel. 0781/8059-490, Zi. 270 
– Untere Landwirtschaftsbehörde, Frau Andrea Ganter

Prinz-Eugen-Straße 2, 77654 Offenburg, Tel. 0781/805-7196
– Landschaftserhaltungsverband Ortenau, Herr Julian Sieferle,

Prinz-Eugen-Straße 2, 77654 Offenburg, Tel. 0781/805 7317
– Amt für Waldwirtschaft, Herr Holger Schütz

Prinz-Eugen-Straße 2, 77654 Offenburg, Tel. 0781/805-7128

Die wichtigsten Ansprechpartner beim Landratsamt Em-
mendingen für die Umsetzung des Managementplans
sind:
– Untere Naturschutzbehörde, Herr Stefan Schill

Bahnhofstraße 2 - 4, 79312 Emmendingen, 
Tel. 07641/451-485 , Zimmer 125

– Untere Landwirtschaftsbehörde, Frau Marijke Böhmer
Schwarzwaldstraße 4, 79312 Emmendingen, 
Tel. 07641/451-9120, Zimmer 224

– Untere Forstbehörde, Herr Dr. Martin Schreiner
Schwarzwaldstraße 4, 79312 Emmendingen, 
Tel. 07641/451-9421, Zimmer 404

– Landschaftserhaltungsverband Emmendingen, Herr Martin
Geisel, Schwarzwaldstraße 4, 79312 Emmendingen, Tel.
07641/451-9188, Zimmer 201

Beim Regierungspräsidium Freiburg zuständig sind:
– Referat für Naturschutz und Landschaftspflege, Frau

Claudia Leitz (Gebietsreferentin Emmendingen), Bissier-
straße 7, 79114 Freiburg, Tel. 0761/ 208-4150

– Referat für Naturschutz und Landschaftspflege, Herr
Siegfried Schneider (Gebietsreferent Ortenaukreis), Bis-
sierstraße 7, 79114 Freiburg, Tel. 0761/ 208-4150

– Referat Forstpolitik und Forstliche Förderung, Herr Dr.
Gerhard Schaber-Schoor, Bertoldstraße 43, 79098 Frei-
burg, Tel. 0761/ 208-1411

Weitere Informationen zu den Managementplänen finden
Sie auch auf den Internetseiten des Regierungspräsidiums
Freiburg, Referat Naturschutz und Landschaftspflege:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref56/
Natura2000/Seiten/Taubergiessen.aspx
Vorkommen der Lebensraumtypen und Lebensstätten von
Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie sind im MaP flur-
stücksgenau dargestellt. Die kartierten Lebensraumtypen
und Lebensstätten von Arten sind im derzeitigen Erhal-
tungszustand zu bewahren. Dieser darf nicht verschlech-
tert werden ("Verschlechterungsverbot" gemäß § 33 Abs. 1
Bundesnaturschutzgesetz). Daher werden im MaP Erhal-
tungsziele formuliert und Empfehlungen für Erhaltungs-
maßnahmen (inkl. Wiederherstellungsmaßnahmen) ge-
geben. 
Eine weitere Verbesserung des Zustands der Lebensraum-
typen und Lebensstätten der Arten im Gebiet ist freiwillig.
Hierfür werden Entwicklungsziele und -maßnahmen 
beschrieben. Die Flächen mit Darstellung von Entwick-
lungszielen eignen sich u. a. für Ausgleichs-, Ersatz- oder
Ökokonto-Maßnahmen.
Regierungspräsidium Freiburg, Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege

Sperrung des öffentlichen Spielplatzes
„Obergarten“
Der Spielplatz im Obergarten erhält ein neues Spielgerät!
Aufgrund der damit erforderlichen Arbeiten wird der
Spielplatz vom 23.09.2019 bis voraussichtlich 13.10.2019
gesperrt. Wir bitten Sie um Verständnis.

Verkauf von Fundfahrrädern und Bau-
hofgerätschaften
Im Rahmen des Feuerwehrhocks am vergangenen Wo-
chenende wurden Fundfahrräder und ausgediente Gerät-
schaften des Bauhofs versteigert. Die aus der Versteigerung
verbliebenen Räder und Gerätschaften können bis zum
27.09.2019 noch auf dem Bauhof besichtigt und bei 
Interesse gegen Gebot erworben werden. Der Kaufpreis ist
ggf. bar bei der Gemeinde zu entrichten. Das Bürgerbüro
erteilt weitere Auskünfte: Tel. 07822-863-0

Bad. Landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV)
Der Kreisvorstand des Badischen Landwirtschaftlichen
Hauptverbandes (BLHV) unter dem Vorsitz von Stefan
Engler und die Landfrauen im Landkreis Emmendingen
mit ihrer Vorsitzenden Cornelia Biehle laden zu einer 
gemeinsamen Informationsveranstaltung für die 
Bevölkerung am Montag, 23.09.2019 um 19.30 Uhr
in das Bürgerhaus in Endingen ein.
Betroffene Landwirte berichten über die Auswirkungen des
Volksbegehrens Pro Biene auf ihre Betriebe mit unter-
schiedlichen Ausrichtungen.
In der anschließenden Fragerunde ist auch Präsident 
Werner Räpple vor Ort. Wir freuen uns auf eine angeregte
Diskussion.

Grünabfallsammelstelle Singler ist von
Montag 23.09. bis Freitag 27.09.2019
wegen Häckselarbeiten geschlossen 
Die Grünabfallsammelstelle Singler, Feldstr. 61 in Mahl-
berg-Orschweier ist von Montag, dem 23.09. bis Freitag
27.09.2019 wegen durchzuführender Häckselarbeiten
ganztägig geschlossen. 
Aus Sicherheitsgründen dürfen während der Häckselar-
beiten keine Grünabfälle angeliefert werden. 
Weitere Auskünfte gibt es unter Tel. 07825 84890 bei der
Firma Singler oder bei den Abfallberatern des Eigen-
betriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis unter Tel. 0781
805-9623.

Weitere Möglichkeiten für die Entsorgung des Grün-
schnitts in dieser Zeit sind folgende Stellen:
Deponie Kappel-Grafenhausen
Mittwoch und Donnerstag 8:00-12:30 u. 13:00-16:45 Uhr
Deponie Ottenheim
Freitag 8:00-12:30 u. 13:00-16:45 Uhr
Fa. Förster Lahr
Mo-Fr 8:30-12:00 und 13:00-16:30 Uhr, Sa 8:30-12:00 Uhr
Kompostierungsanlage Wittenweier
Di und Do 13:30-18:00 Uhr, Sa 8:30-12:30 Uhr

Weitere Auskünfte gibt es bei den Abfallberatern des 
Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis unter 
Tel. 0781 805-9600.

Aktuell



Seite 8 Donnerstag, den 19.09.2019 Kappel-Grafenhausen Nr. 38

Landratsamt Ortenaukreis empfiehlt:
Müllgebühren per SEPA-Lastschrift bezahlen
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landratsamts Orte-
naukreis empfiehlt allen gebührenpflichtigen Grund-
stückseigentümern, die Möglichkeit des komfortablen und
sicheren Gebühreneinzugs zu nutzen. "Sie müssen dann
nicht mehr an die pünktliche Überweisung der Müllge-
bühren denken und können Mahnungen und dadurch
entstehende Kosten vermeiden", erklärt Martin Roll, der
Geschäftsführer des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft.
Das Landratsamt Ortenaukreis erhebe die Hausmüllge-
bühren für über 100.000 Grundstücke. In bereits rund 60
Prozent der Fälle ziehe laut Roll der Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft diese Gebühren aufgrund eines SEPA-Last-
schriftmandats vom Bankkonto des Grundstückseigentü-
mers ein, und zwar erst bei Fälligkeit, das heißt einen Mo-
nat, nachdem der Grundstückseigentümer den jeweiligen
Gebührenbescheid erhalten habe.
Der für das SEPA-Basislastschriftmandat erforderliche 
Vordruck ist den Abfallgebührenbescheiden beigefügt.
Außerdem ist er unter www.abfallwirtschaft-ortenau-
kreis.de (unter "Formulare & Infothek") abrufbar oder
kann telefonisch unter 0781 805 6000 sowie per E-Mail 
unter abfallwirtschaft@ortenaukreis.de kostenlos ange-
fordert werden.

Gottesdienste und Veranstaltungen
in der Evang. Kirchengemeinde
Mahlberg, Kappel-Grafenhausen, Rust

Evang. Pfarramt, Rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
Tel. 0 78 25 / 93 82 mahlberg@kbz.ekiba.de
Pfarrer Jörg Herbert www.ev-kirche-mahlberg.de
Bürozeiten: Dienstag 9 - 11 Uhr, Mittwoch 15 - 16 Uhr

14. Sonntag nach Trinitatis
Sonntag, 22.09.2019
9:00 Uhr Gottesdienst in Grafenhausen (Pfr. J. Herbert)

10:15 Uhr Gottesdienst in Mahlberg (Pfr. J. Herbert)
10:15 - 11:30 Uhr Kindergottesdienst "KiKidz"

(Beginn im Gottesdienst, näheres s.u.)

Mittwoch, 25.09.2019
15:00 Uhr Konfi-Unterricht im Jakobushaus
15:00 Uhr Frauentreff im Jakobushaus

Samstag, 28.09.2019
9:30 Uhr Treffpunkt der Konfigruppe 

beim "Youvent" in Lahr

15. Sonntag nach Trinitatis - Erntedankfest in Mahlberg
Sonntag, 29.09.2019
10:15 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest

mit Abendmahl und Kirchenchor
(Schuldekan H.G. Dietrich)

10:30 Uhr Abschluss-Jugendgottesdienst 
zum "Youvent" in Lahr

Kindergottesdienst mal anders: KiKidz!
Herzliche Einladung für alle Kinder
von 6 - 12 Jahren!
Werdet Teil des KiKidz-Geheim-Clubs und löst
knifflige Fälle rund um die Bibel und die Kirche.
Wir treffen uns ab dem 22.09.2019 alle 14 Tage, immer
sonntags um 10:15 Uhr im Gottesdienst der "Großen"

und gehen dann gemeinsam rüber ins Jakobushaus
(bis 11:30 Uhr) um so manchem Geheimnis auf die Spur
zu kommen.
Ihr könnt jederzeit dazukommen.
Wir freuen uns auf Euch!
Euer KiKidz-Team
Weitere Infos gibt es bei Pfr. J. Herbert im Pfarramt
(07825/9382 oder mahlberg@kbz.ekiba.de).

Erntedankfest - Bitte um Erntegaben
Zum Erntedankfest wird unsere Kirche und unser Altar 
jedes Jahr besonders schön mit allem geschmückt, was uns
in diesem Jahr in Garten und Feld gewachsen ist.
Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen, wieder ein schönes
und vielfältiges Bild davon vor Augen zu haben, und uns
mit der Spende von Erntegaben (Obst, Gemüse, Blumen…)
unterstützen.
Die Gaben können Sie am Samstag, den 28.09.19 von 
10-13 Uhr an oder in unserer Schlosskirche abgeben.

Die Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Ettenheim
lädt sehr herzlich zu den Veranstaltungen und
Gottesdiensten ein:
Termine im Gemeindehaus:
Freitag, den 20.09.2019 ab 18:30 Uhr Jugendtreff
Sonntag, den 22.09.2019 10:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, den 25.09.2019 13:30-15:00 Uhr Tafel

Weitere Informationen unter: 07822/4499523 oder
www.efg-ettenheim.de

Pfarrbüro Kappel - Grafenhausen 
Kirchstr. 45 | 77966 Kappel - Grafenhausen 
Tel. 07822-6262 | Fax 86148-29 | www.se-rust.de
Bürozeiten  Grafenhausen Mittwoch 16.00 - 17.30 Uhr

Pfarrbüro Kappel - Grafenhausen 
Rathausstr. 54 | 77966 Kappel - Grafenhausen 
Tel. 07822-6271 
Bürozeiten  Kappel Mittwoch 14.30 - 15.30 Uhr

Außerdem bieten wir im zentralen Pfarrbüro Telefon-Sprechzeiten
an, diese sind montags bis freitags von 9 – 11 Uhr, Tel. 86148-00
Informationen zur Gottesdienstordnung und Veranstaltungen in
unserer Seelsorgeeinheit entnehmen Sie bitte dem Pfarrbrief,
der in den Kirchen unserer Seelsorgeeinheit ausgelegt ist.

Kirchliche Nachrichten
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Einladung zum Patrozinium
St. Cyprian und Justina

Am kommenden Sonntag, 22. September 2019
feiern wir um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in
der Pfarrkirche in Kappel das Patrozinium St. Cyprian
und Justina.
Der Gottesdienst wird vom Kirchenchor sowie dem
Kinderchor unter der Leitung von Frau Ursula Wieber
musikalisch mitgestaltet.
Im Rahmen des Gottesdienstes wird auch das Ge-
meindeteam von Kappel neu berufen.
Anschließend findet im Pfarrhof ein Stehempfang
statt (Sitzgelegenheit vorhanden). Bei schlechtem
Wetter gehen wird in die Pausenhalle der Tauber-
gießenschule.
Die Musikkapelle wird uns mit einem Platzkonzert
musikalisch erfreuen.
Die Bücherei aus Grafenhausen bietet einen Bücher-
Flohmarkt an.
Hierzu laden wir recht herzlich ein.
Über Euer Kommen würden wir uns sehr freuen.

Seelsorge- und Gemeindeteam Kappel

SC KAPPEL

Erneutes Heimspiel für die Herren!
Sonntag, 22.09.2019
13:00 Uhr SC Kappel 2 - SV Schmieheim 2
15:00 Uhr SC Kappel - SV Schmieheim

Am Sonntag trat lediglich die Erste an, die Zweite hatte
spielfrei.
Man fand erwartungsgemäß gut in's Spiel, führte bereits
nach 27 Minuten mit 3:0. Die Gäste aus Mietersheim 
liefen meist hinterher, versuchten mit langen Abstößen
und Kontergelegenheiten vergebens, die Kappler Defen-
sive in Bedrängnis zu bringen. In Durchgang 2 änderte
sich dann die Taktik, unsere Jungs liefen 45 Minuten ge-
gen eine Mauer aus 10 Mann an. Das Spiel wurde fahrig
und wies kaum mehr Highlights auf, am Ende siegen die
Kappler jedoch hochverdient mit 5:0 daheim.

Samstag, 21.09.2019
17:30 Uhr SC Lahr - SG MaFriKa 2
18:00 Uhr Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden - SG MaFriKa

Endlich wieder Pizza - wir gehen in die nächste Runde!
Am kommenden Montag, den 23.09.2019, bieten wir 
wieder leckere italienische Pizzen an.
Ab 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr könnt ihr diese bei uns direkt
im Clubheim verspeisen, oder aber auch mit nach Hause
nehmen.
Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Gäste!

Für weitere Infos rund um's Vereinsgeschehen besucht uns
auf: sc-kappel.de facebook.com/sckappel

instagram.com/sckappelamrhein1928ev

SG Ortenau

Sa 21.09.19 E2: 12.00 SG 2 - FV Sulz 2 (Grafenhausen)
Sa 21.09.19 E1: 13.00 SG 1 - FV Sulz 1 (Grafenhausen)
Sa 21.09.19 D2: 10.30 SG 2 - SG Oberweier 2 (Kappel)
Sa 21.09.19 C: 14.00 SG - SG Welschensteinach (Grafenhausen)
Sa 21.09.19 B: 16.00 SG - SG Harmersbachtal 2 (Grafenhausen)
Sa 21.09.19 A: 14.00 SG - SG Mahlberg (Rust)
Di 24.09.19 D1: 17.30 SG 1 - FV Dinglingen (Kappel)
Weitere Infos über die SVG-Teams im Netz. 
www.sv-grafenhausen.de  und  www.facebook.com/svg1929ev 

SV Grafenhausen

Sonntag, 22.09.19
13.00  Spvgg. Schiltach 2 - SVG 2
15.00  Spvgg. Schiltach 1 - SVG 1

Sonntag, 29.09.19
13.00  SVG 2 - FC Kirnbach 2
15.00  SVG 1 - FC Kirnbach 1

Nachwuchsfussballer aufgepasst!
Unsere F-Junioren und Bambini haben wieder mit dem
Training begonnen und freuen sich auf weitere
Neuankömmlinge.
Die Bambini (Jahrgang 2013 & jünger) trainieren am 
Freitag um 16.30 Uhr auf dem Sportplatz Grafenhausen.
Die F-Junioren (Jahrgang 2011/2012) trainieren am 
Montag und Donnerstag um 17.30 Uhr auf dem Sport-
platz Grafenhausen.
Weitere Infos über die SVG-Teams im Netz.
www.sg-suedliche-ortenau.de   und 
www.facebook.com/sgsuedlicheortenau 
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ASC

Deutlicher Sieg gegen Freiburg 
Mit vollständiger und gesunder Mannschaft konnten die
Männer des ASC einen deutlichen Sieg mit 28:8 gegen
1885 Freiburg II erzielen. 
Dies soll am kommenden Samstag zu Hause gegen Vör-
stetten II um 20:00 Uhr wiederholt werden. Den Vorkampf
bestreitet die ASC Jugend gegen Altenheim um 19:00 Uhr. 

Folgend die noch kommenden Heimkämpfe: 
Samstag 21.09.19 20:00 Uhr ASC Kappel - ASV Vörstetten II

Vorkampf: 19:00 Uhr ASC Kappel Jugend - Altenheim Jugend

Samstag 19.10.19 20:00 Uhr ASC Kappel - KSV Appenweier II
Vorkampf: 19:00 Uhr ASC Kappel Jugend - Schuttertal Jugend

Samstag 02.11.19 20:00 Uhr ASC Kappel - 1885 Freiburg II
Vorkampf: 19:00 Uhr ASC Kappel Jugend -  Freiburg Jugend

Samstag 16.11.19 20:00 Uhr ASC Kappel - AC Gutach-Bleibach

Samstag 21.12.19 20:00 Uhr ASC Kappel - RSV Schuttertal II

Tischtennisfreunde Kappel

Freitag, 20.09.2019
18:00 Uhr TV Unterharmersbach 1 – Schüler 1

Samstag, 21.09.2019
10:00 Uhr TTC Altdorf 1 – Mini 1
13:30 Uhr Mädchen 1 – SV Bad Peterstal 1
15:45 Uhr DJK Oberharmersbach 2 – Jungen 1
18:30 Uhr Herren 3 – SV Rust 2
18:30 Uhr Herren 4 – SF Goldscheuer 2
18:30 Uhr Herren 5 – SV Münchweier 3
19:00 Uhr TTC Steinach 1 – Herren 1

Kegelsportfreunde Kappel

Samstag, 21.09.2019
13.00 Uhr  SG Grafenh.-Herbolzh. M2 – SKC Kappel M2 

Ninepin Kegelcenter Lahr
Sonntag, 22.09.2019
11.00 Uhr SG Wolfach/Oberwolfach M3 – SKC Kappel M1

Herrengarten Wolfach

Fanfarenzug Kappel

Voranzeige Papiersammlung!!!
Der Fanfarenzug Kappel wird am Sams-
tag, den 19. Oktober 2019 in beiden
Ortsteilen eine Papiersammlung durch-
führen.
Wir bitten schon jetzt die Bevölkerung wieder kräftig Alt-
papier zu sammeln und der grünen Tonne eine Pause zu
gönnen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung schon im Voraus.

Arbeitskreis Historie Kappel-Grafenhausen
Unser nächstes Treffen findet am Freitag, dem 20.09.19
um 18 Uhr im Rathaus - Ortsteil Grafenhausen - statt. 
Erinnern Sie sich noch an den Kunstmaler Heinrich Hägle?
Die Bildersammlung anläßlich einer Ausstellung zum
100. Geburtstag 2004 finden Sie auf unserer Homepage:
www.historie-kappel-grafenhausen.de. 
Klicken Sie auf der Startseite auf "Persönlichkeiten", da-
nach Heinrich Hägle.

Bulldogveteranen aus Kappel am Rhein
Achtung Achtung

Es ist wieder Pflügezeit 
Schlepperfreunde haltet Eure Traktoren bereit !!!

Am Samstag, den 21. September 2019 ab 14 Uhr
ziehen wir im Acker eine große Spur

Am Metzger See sind wir dieses Jahr 
und freuen uns über eine große Bulldogschar.
(Ab Sportplatz ausgeschildert!!)

An das leibliche Wohl ist auch gedacht 
(zum Unkostenbeitrag) es kann dauern bis in die Nacht.

Egal welches Wetter, wir werden da sein, 
bis dahin grüßen Euch 
die Bulldogveteranen aus Kappel am Rhein.

Vdk Ortsverband Grafenhausen

Unser nächster Busausflug in die Pfalz mit Besichtigung 
einer Straußenfarm findet am Dienstag, den 01. Oktober
2019 statt. 
Anmeldungen bis zum 27. September 2019 unter 07822-
780620 oder Irma Rest.
!!! Für den Ausflug können sich ab sofort auch Nichtmit-
glieder anmelden - es sind immer noch einige Plätze frei !!!

Termine für die Sprechstunde bei Frau Bronner
nur nach telefonischer Absprache unter 07822-780620
oder Kontaktaufnahme über unsere Homepage.
Alle weiteren Infos auf unserer Homepage:
www.vdk.de/ov-grafenhausen.

Landfrauen Grafenhausen

"Tausendsassa Kürbis - einfach köstlich"
Kürbisse sind ein absolutes Highlight im Herbst und 
Winter. Sie sind kalorienarm, aromatisch und enthalten
viele gesundheitsfördernde Stoffe. Ihre Verwendungsmög-
lichkeiten in der Küche sind vielfältig und sie bringen
Farbe auf unsere Teller. Erfahren Sie mehr zu diesem re-
gionalen Superfood und holen Sie sich Anregungen für die
Zubereitung bei der Vorführung 
am 08.10.201
in Schulküche Grafenhausen
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem
Ernährungszentrum Ortenau statt.
Die Kosten betragen 8,00 € pro Teilnehmer. 
Anmeldungen werden bis 04.10.2019 unter 
Bärbel Billharz,  Tel.: 07822-6864   entgegengenommen
Referent: Herr Kuhn 

Sportkegelclub
Kappel

Tischtennisfreunde
Kappel

Athletik-Sport-Club
Kappel

Fanfarenzug
Kappel

– Ortsverband Grafenhausen



Vortrag im Bürgersaal Rathaus Kappel
Am 17.10.2019

hält Frau Osterrieder vom Sozialverband VdK
einen Vortrag mit dem Thema 

"Wohnberatung"
(für Menschen mit Beeinträchtigungen)

im Rathaus Kappel Bürgersaal.
Beginn : Uhr 19.00

Die Veranstaltung ist für jedermann und kostenlos
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Musik Grafenhausen

Tanz Abend am 26.10.2019 mit Musik aus den 20er
und 30er Jahren!
Hiermit möchte die Musikkapelle Grafenhausen die Be-
völkerung recht herzlich zu einem ganz besonderen Tanz-
Abend einladen. 
"The Cotton Club Swing Orchestra" und die "Blue Forest
Big Band" lassen bei uns die goldenen Ballnächte der
1920er und 1930er Jahre Wirklichkeit werden.
Die Band "The Cotton Club Swing Orchestra" ist bekannt
für seine originalgetreue Interpretation der Tanzmusik der
20er und 30er Jahre, dabei spielen sie Stücke wie "Bel
Ami", "Puttin' on the Ritz" oder "Stompin' at the Savoy". 
Vergnügen Sie sich nach Herzenslust bei den heißen Ori-
ginalarrangements der Roaring Twenties und Swingin´
Thirties. Erleben Sie mit The Cotton Club Swing Orchestra
die einmalige Atmosphäre der goldenen Ballnächte des
Jazz Age. Eingestimmt werden die Gäste an diesem Abend
mit dem Sound der Blue Forest Big Band, welche aus der
Big Band der Musikkapelle Grafenhausen hervorging. 
Für den Fall, dass Ihre Tanzschritte für Jive, Fox, Tango,
Swing oder Walzer nicht mehr richtig sitzen, helfen zwei
aktive Turniertänzer mit einer Übungseinheit nach.
Los geht es in der Festhalle Grafenhausen am 26. Oktober
2019 um 19:00 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Abendgarde-
robe ist erwünscht, gerne im Stil der 20er Jahre. 
Tickets 15 € unter:  https://pretix.eu/mkg/Tanzabend/

und an der Abendkasse.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Musikkapelle Grafenhausen

Turnerbund 

TB Kappel-Grafenhausen  -  Tanzsportabteilung
Tanzkurs  für Einsteiger
Als Vorbereitung für den Tanzabend der Musikkapelle
Grafenhausen am 26.10.2019 bieten wir an 4 Abenden 
einen Tanzkurs an, in dem Sie die wichtigsten Tanz-
schritte für Jive, Tango, Foxtrott, Walzer und Swing erler-
nen oder auffrischen können.
Wann: ab Donnerstag, 26.09.2019, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr
Wo: Pfarrheim (Jakobusheim)  Grafenhausen, Kirchstraße
Kursgebühr: 25.-€ pro Person
Info und Anmeldung: Ursula Schmidt, Tel. 07822/6391

Obst- u. Gartenbauverein
Grafenhausen
Lehrstunde: Stauden und Kübelpflanzen sowie Fuchsien

durch Stecklinge erfolgreich vermehren 
Referent: Hans-Jörg Haas, Gartenbauingeneur beim

Landratsamt Offenburg
Veranstaltungsort: Gelände des Netzwerk-Gartens des

Bezirksobst- und -Gartenbauvereins
Lahr-Ettenheim im Kleingartenpark
des ehemaligen LGS-Geländes

Termin: Freitag, 20.9.19,  17:00 Uhr
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

Feuerwehr Kappel-Grafenhausen

Feuerwehrprobe
Am Montag, 23.09.2019 findet um 19.30 Uhr die
nächste Probe der Maschinisten statt.

Die Feuerwehr möchte Danke sagen
Die Feuerwehr Kappel-Grafenhausen möchte sich bei 
allen Gästen für das große Interesse und den sehr guten
Besuch bei unserem "Feuerwehrhock" herzlich bedanken.
Herzlichen Dank auch für Ihre Unterstützung bei der 
Versteigerung für die Kinder- und Jugenfeuerwehr.
Ihre Feuerwehr

VdK Kappel
Ihr Ortsverband informiert:

Unsere nächste Informations- bzw. Hilfestunde
findet am

Donnerstag, den 10.10.2019 von 17:30 - 19:30 Uhr

in der Taubergiessenschule Kappel statt.

Dies ist für Jedermann und kostenlos.
In dringenden Fällen 

können Sie uns auch weiterhin gerne anrufen.
Friedrich Hauser, Tel. 07822 61469

immer Aktuelles auf unsere Homepage: www.vdk.de/ov-kappel/

Musikkapelle 
Grafenhausen

Turnerbund
Kappel-Grafenhausen



Danksagung

Manfred Hägle
* 11.03.1964     † 28.08.2019

Kappel-Grafenhausen,
im September 2019

Statt Karten

Näher mein Gott zu dir

Herzlichen Dank für die große
Anteilnahme, die wir in den schweren
Stunden des Abschieds erfahren durften.

Danke für die vielen Zeichen der
Freundschaft und des Mitgefühls, für 
die lieben Briefe und Worte, für die
behutsamen Umarmungen und für die
Zuwendungen auf so vielfältige Weise.

Es hat uns tief bewegt, zu erfahren, 
dass so viele Menschen ihn geschätzt
und geachtet haben. 

In liebevoller Erinnerung
Anneliese Hägel mit Familie

Zuverl. Prospektverteiler ab 13 Jahre (m/w/d)

für die Verteilung fertig zusammengestellter Prospektsets

in Grafenhausen gesucht.

Bewerbungszeiten: Mo. - Fr. 08.30 - 17.00 Uhr

Tel.: 07822-4462-0 E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

Schöne Zierkürbisse und leckere 
Speisekürbisse zu verkaufen.

Manuel Zeller, Untergarten 18
Tel. 07822/76604

Gesucht: Fahrer für Warenlieferung 
zwischen Mietersheim und Kappel, auf 450 € Basis.

Bei Interesse bitte wenden an: 

Tel. 0171 - 8 85 38 22, Mankowski

Link
BESTATTUNGEN

❍ Erledigung sämtlicher Formalitäten
❍ Erd-, Feuer-, Natur- u. Seebestattung
❍ Überführung im In- u. Ausland
❍ Bestattungsvorsorge
Fischerstraße 36 • Telefon: 0 78 22/63 74
D-77977 Rust • Mobil: 0171/2 67 87 96

JETZT KOSTENLOS ANGEBOT ANFORDERN:

     

NOBILITAS Wirtschaftsberatung Direktion Oberrhein
Hauptstr. 154a · 77966 Kappel-Grafenhausen · Tel.: 07822-4349622 
Mail: direktion-oberrhein@nobilitas.de

 

Vergleichen Sie jetzt 

Ihre KFZ Versicherung bis  

zum 30.11.2019 und 

SPAREN 
Sie Geld mit Ihrem neuen 

Versicherungsschutz!
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Geflügelverkauf Gieseker
Do., 26.09.19 - Grafenh., Kirche 12.30 Uhr - Kappel, Linde 13.00 Uhr
Fon. 0 23 53/70 00-0 · www.gefluegelhof-gieseker.de

Ihr Gemeindeblatt MEISTGELESENES BLATT VOR ORT.

Jeden Donnerstag aktuelle Infos



Suche 3-Zimmer-Wohnung für älteres
Ehepaar. 

Tel. 0160 - 90 71 53 53 rauer@gmx.net

Suche dringend 1 – 2-Zimmer-Wohnung
mit Küche und Bad.

Telefon: 0 78 22 / 63 49

Doppelhaushälfte mit 5 Zimmern, Küche, Bad

zum 01.12.2019 in Rust zu vermieten. KM 1400 €, 

NK 200 €.

Zu erfragen unter 0171 / 1 96 99 73

gültig vom 19.09. - 23.09.2019

Homepage: www.metzgerei-junele.de

Verstärkung gesucht!

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:

• Fleischerei-Fachverkäufer/in (Voll-/Teilzeit)

• Fleischer/in Fachrichtung Verkauf (Vollzeit)

Rinderbraten v. Bug 1 kg 14,70

Schweine-Schnitzel 

paniert 1 kg 13,90

Oberschalen-Schinken 100 g 1,59

Salatwurst / Lyoner 100 g 1,29

Lyoner 4-fach 100 g 1,28

www.volksbank-lahr.de

Wir laden unsere Mitglieder, Kunden und Geschäftsfreunde 
herzlich zur Mitgliederversammlung für den Geschäftsbereich 
Ettenheim ein:

Mittwoch, 9. Oktober 2019 | 18.30 Uhr
Stadthalle Ettenheim
Straßburger Straße 1, 77955 Ettenheim

Aktuelle Informationen zu Ihrer Bank
Spannende Live-Reportage
Imbiss und Getränke
Ehrung der Mitglieder-Jubilare

Die Moderation übernimmt Markus Knoll, 
Geschäftsführer Hitradio Ohr und Schwarzwaldradio

Ihre Eintrittskarten und den Busfahrplan erhalten Sie in unseren Filialen!

Gleich anmelden unter: 
www.volksbank-lahr.de/mve19

„Wildnis vor 

der Haustür“

Live-Reportage von 

Klaus Echle, 

Naturfotograf und 

Forstwissenschaftler

Hinfahrt Bus 1:
17.45 Uhr Kappel, Rathaus
17.50 Uhr Grafenhausen, Bushaltestelle 
 SWEG West, Hauptstraße

Hinfahrt Bus 2:
17.45 Uhr Kippenheimweiler, Rathaus
17.50 Uhr Mahlberg, katholische Kirche
17.55 Uhr Orschweier, Gasthaus Linde
18.00 Uhr Altdorf, Rathaus

Herzliche Einladung
zur Mitgliederversammlung

Hinfahrt Bus 3:
17.40 Uhr Kippenheim, SWEG Synagoge
17.45 Uhr Schmieheim, Bushaltestelle
17.50 Uhr Wallburg, Bushaltestelle
17.55 Uhr Ettenheimmünster, Kirche
18.00 Uhr Münchweier, Gasthaus Rebstock
18.05 Uhr Ettenheimweiler, Kirche

Rückfahrt nach Ende der Veranstaltung 
gegen 22.00 Uhr.

Kostenlose Sonderbusse:



Briefbogen, Rechnungssätze, Kurzbriefe,
Visitenkarten, Karteikarten, Postkarten,
Werbeblätter, Broschüren, Prospekte,
Vereinszeitschriften, Hauszeitung, Mit-
teilungsblätter, Flyers, Rundschreiben,
Geburtskarten, Hochzeitskarten,
Trauerkarten, Briefbogen, Rech-
nungssätze, Kurzbriefe, Visitenkar-
ten, Karteikarten, Postkarten,
Werbeblätter, Broschüren, Pro-
spekte, Vereinszeitschriften,

Rathausstraße 13 · 77966 Kappel-Grafenhausen
Telefon 0 78 22 - 71 41 · Telefax 0 78 22 - 7 60 10
E-Mail: Andlauer-Druck@t-online.de

Druck und Verlag
Ihr Partner für
DRUCKSACHEN

aller Art

23. September bis einschl. 14. Oktober zu.

Inspektion, Elektrik/Elektronik 
für alle Fahrzeuge
Klimaanlagenservice
Windschutzscheiben ersetzen 
und Steinschlagreparaturen
Reifenservice: Verkauf, Montage 
und Einlagerung
Abschlepp-Pannenservice 24 h

Bei uns prüft die DEKRA
jeden Dienstag ab 15.00 Uhr und

jeden Freitag ab 9.00 Uhr in unserem Betrieb.

WIR TUN ALLES FÜR IHR AUTO

Michael Bauer GmbH
Alte Landstraße 20
Telefon 0 78 22 / 44 85 35
77972 Mahlberg-Orschweier

Werkstatt für alle Fabrikate

Neu: Gasprüfung an Campingfahrzeugen

• Behandlungspflege
• Alten- und Krankenpflege
• Mahlzeitendienst / Hausnotruf
•  Betreuung zu Hause 
•  Tagespflege

Wir sind rund um die Uhr für Sie da: 
Grafenhausen 
Kirchstraße 45  07822 861 530
E-Mail: info@sst-lahr-ettenheim
www.sozialstation-lahr-ettenheim.de zu Hause

Rust
Schwanau

Lahr

Kranken-, Dialyse-,
Bestrahlungs-
und BG-Fahrten

Wir bringen Sie pünktlich und sicher an Ihr Ziel!

Rollstuhl-Taxi
Gruppenfahrten mit

Großraum-Taxi

Ab sofort auch in RUST

Dipl.-Betriebswirt (FH)
OLIVER REICHELT
Steuerberater

Stückle-Straße 8
77955 Ettenheim 
Tel. 07822 300780 www.steuerberater-reichelt.de

Auf Wunsch sind weiterhin Termine in Kappel-Grafenhausen möglich!

Steuern kann jeder,
aber auch gut…?

NEUE
KANZLEIRÄUME

IN ETTENHEM!

Uwe Fehrenbach · Neuritti9 · 77966 Kappel-Grafenhausen
Tel. 0 78 22/6 18 58 · Fax  76 79 73 · Mobil  01 71/4 42 19 28 

• Teppichboden
• PVC, Linoleum
• Kautschuk
• Laminat
• Kork

• Fertigparkett 
• Intarsien-Technik

• Beratung und Verkauf
• Verlegung von Fremdbelägen

UFUF
Bodenverlegung
Uwe Fehrenbach




